
Allgom6ins G6schäflsb€ding!ngen

1. Bauloistungon an Unternohmer und öftonllich-
rechtliche Körperschaft€n

Bei Bauleistungen (Bautaschlerarbeiten und lnnenaus'
bau) gilt die 

"Verdingungsordnung 
für Bauleistungen"

(VOB Teil B) in der bei Vertragsabschluss gültigen Fas-
sung, soweit der Auflrag durch einen Unternehmer.
eine öffentlich-rechtliche Körporschaft oder ein öffent-
lich rechtliches Sonderuermögen eneilt wird.
2. Allo sonstigon Loistungsn, insb€sond€re Bauleis-

tungon an Vorbrauchor
FÜr alle sonstigen Lieferungen und Leistungen, die nicht
unter Ziffer 1 tallen und insbesondere für Bauleastungen
an Verbraucher gelten die allgemeinen Vorschriften des
Bürgerlichen Rechts und zusätzlich die Bestimmungen
det ZiIteln 2.1. bis 2.6.
2.1. Auftragsannahm€
8is zur Auftraqsannahme sind 6lle Anqebote freiblei-
bend. Weichr der Aultrag des Auttraggebers vom Kos-
tenanschlag des Auftragnehmers ab, so kommt ein
Vertrag erst mit der Bestätigung des Auftragnehmers
2LrStande,
2.2. Vom Auftragn6hmar nicht varschuldete Verzögo-

rung
Wird die vom Auftragnehmer geschuldete Leistung
durch höhere Gewalt, rechtmäßigen Streik, unverschul'
detes Unvermögen auf Seiten des Auttragnehmers oder
eines seiner Liefe.anten oder ungünstige Witterungsver'
hältnisse verzögert, so verlängert sich die vereinbarte
Liefer bzw. Austührungsfrist um die Däuer der Verzö-
gerung.
2.3. Gowährloistung wogon offsnsichtlicher Mängol
Otfensichtliche Mängel müssen zwei Wochen nach
Lieferung der Ware oder bei Abnahme der Leistung
schriftlich gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist
können Gewährleistungsansprüche wegen ottensichtli-
cher Mängel nicht mehr geltend gemacht werden.
2.4. Ourchführung dor Gowäh.leistung bsi borechtigton

Mängelrüg6n
8ei berechtigten Mängelrügen hat der Auftragnehmer
die Wahl, entweder die mangelhaften Liefergegonstände
nachzubessern oder dem Auftraggeber gegen Rück-
nahme des beanstandeten Gegenstandes Ersatz zu
lietern. Solange der Auftrsgnehmer seinen Verptlichtun-
gen auf Behebung der Mängel n6chkommt, hat der
Auttraggeber nicht das Recht, Herabsetzung der Vergü-
tung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu ver-
langen, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nachbesse'
rung vorliegt. lst eine Nachbesserung oder Ersstzliefe-
rung unmöglich, schlägt sie fehl oder wird sie verwei-
gert, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl einen
entsprechenden Preisnachlass oder Rückgängigma-
chung des Vertrages verlsngen. Das Verbraucherwahl-
recht nach allgemeinen kaulrechtlichen Vorschriften
bleibt unberührt.
2.5. Abschlagzahlung
Für in sich abgeschlossene Leistungsteile und für eigens
angefertigte Bauteile kann eine Ab§chlagzahlung be-
rechnet werden in Höhe des erbrachten Leistungswer
tes. sofern das Eigenrum hieran auf den Auttraggeber
übertragen wird. Verzögen sich aus vom Auftraggeber
zu vertretenden Um§tänden, wozu auch Verzögerungen
im Eauablaut gehören, der Einbau montagefertiger
Bauteile um mehr als vierzehn Tage, so wird eine Ab-
schlagszahlung in Höhe des Leistungswertes tälli§,
wenn gleichzeitig das Eigentum an den Bauteilen über-
tragen wird.

2.6 Skontoabzug
Die Vergütung ist ohne Skontoabzug zu zahlen, sofern
nichts anderes veroinbart ist.
3. Förmlicho Abnahm€
Sofern vertraglich eine förmliche Abnahme vorgesehen
ist, tritt die Abnahmewirkung auch dann ein, wenn der
Auftraggeber zweimal vergeblich und in 2umutbarer
Weise zur Durchtührung der Abnahme autgeforden
wurde. Die Abnahmewirkung tritt zwölt Werktage nach
Zugang der zweiten Auflorderung ein.
4. PauschalienorSchad6n6ßatz
Kündigt der Auftraggeber vor Bauausführung den
Werkvertrag, so ist der Auftragnehmer berechtigt, 100,6

der GesamtaLrftragssumme als Schadenersatz zu ver-
langen. Dem Auftraggeber bleibt ausdrücklich das Recht
vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen.
5. Autrschnung
Die Autrechnung mit anderen als unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderungen ist ausge-
schlossen.
6. Eigentumsvorbohalt
6.1. Allgemeiner Eigentumsvorbehrh
Geliefene Gegenstände bleiben bis zur vollen Bezahlung
der VergÜtung Eigentum des Auftragnehmers.
6.2. Woh€rv6.äußa.ung durch Unt6mohm6r
Erfolgt die Lieferung für das Unternehmen des Auftrag-
gebers, so dürten die gelielerten Gegenstände im Rah-
men einer ordnungsgemäßen Geschäf tsf ührung weiter
veräußert werden. ln diesem Fall werden die Forderun-
gen des Auftraggebers gegen den Abnehmer aus der
Veräußerung bereits jetzt in Höhe des Rechnungswertes
der gelieterten Gegenstände dem Auftragnehmer abge-
treten. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf
Kredit hat sich der Auftraggeber gegenüber seinem
Abnehmer das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und
Ansprüche aus diesem Eig6ntumsvorbehalt gegenüber
seinem Abnehmer tritt der Auftraggeber hiermit än den
Auftragnehmer 6b.
7. Demontagerechtbeizahlungsverzug
Soweit gelieferte Gegenstände wesenlliche Bestandteile
eines Grundstückes geworden sind, verpflichtet sich der
Auftraggeber bei seinem Zahlungsverzug, dem Auftrag'
nehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne
Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden
können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen
Gegenständen zurück zu übertragen. Die Demontage-
kosten gehen zu Lasten des Aufträggebers.
8. Allgomoine technischo Hinwoiso
8.1. Wartungsarboiton
Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass seiner-
seits Wartungsarbeiten durchzuf ühren sind, insbesonde-
re:
- Beschläge und gängige Bauteile sind zu kontrollie-

ren und bei Bedarf zu ölen oder zu tetten;
- Außenanstriche (2. B. aul Fenstern) sind jeweils

nach Lack- oder Lasurart und Witterungseintluss
nachzubehandeln.

Diese Arbeiten gehören nicht zum Auftragsumfang,
wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. Unterl6sse-
ne Wartungsarbeiten können die Lebensdouer und die
Funktionstüchtigkeit der Bauteile beeinträchtigen, ohne
dass hierdurch Gewährleistungsansprüche gegen den
Auf tragnehmer entstehen.
8.2. Zumutbaro Abwoichungen
Zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und
Austührungen (Fa.be und Struktur), insbesondere bei
Nachbestellungen, bleiben vorbehalten, soweit diese in
der Natur der verwendeten N,laterialien (Massivhölzer,

Furniere) liegen und üblich sind.


